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•e\ 1236/14 1236/16 

1236/25\ 1236/24 
1236/4 

1236/33 1236/15 m4/s \i234 
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1237/6.‘ 

1237/1 

1237/2 1236/3 
7477/5 & 
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mi/3 J234/4 1234-/3 237/3 
1273/3 

1234/7 
1411/4 

s. 1411/22 
\ 1411/23 - 
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1237/8 
12141» 

7234/g 1274/3 

1411/16 

1274/2 
7233/4 

1273/7 
(273/6 1237//0 

1237/ff 123 k 119 123UI12 

123k f 9 

1271/2 

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR DIE PLANLICHEN HINWEISE 

KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

Durchgang, Durchfahrt, überdeckter Sitzplatz 

Ma ßz ah1 

Grundstücksnumerierung 

HINWEISE 

Vorgeschlagener Standort für Bepflanzung 

KARTENZEICHEN FÜR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN 

FESTPUNKTE 

GRENZPUNKTE UND GRENZEN 

Grenzstein 

Flurstücksgrenze, Uferlinie 

Autzuhebende Rurstücksgrenzen 

Vorgeschlagene Grund stuck Stellung 907/16 

BAUWERKE 

Wohngebäude (Mittelstrich = Firstrichtung, bestehend) 

Nebengebäude (Mittel strich = Firstrichtung, bestehend) 

Abzubrechende Gebäude 

STRASSEN UND WEGE 

abgemarkter Weg 

NUTZUNGSARTEN 

entfäl1t 

TOPOGRAPHISCHE GEGENSTÄNDE 

VERSCHIEDENES 

Flurstücksnummern 

Über den geplanten Neubau der zwei Einmündungen in die Staatsstraße 2092 mit 

Anlage einer Linksabbiegespur ist mit dem Straßenbauamt Rosenheim eine 

Vereinbarung abzuschließen. 

907/18 

ANLASS 
14.07 1980’ BESCHLUSS 

srS 

iiiüi 

y 

(jC ? 

UTmA 
Ihtsc rh h l ii i II 

InUliilül 

-j 

0.1. BAUWEISE: 

P“. 

! n.5.10. 

--— - —------1 I— 

Zwischen Garagentor und öffentlicher Verkehrsfläche muß ein Abstand ; - 

von mindestens 5 m freigehalten werden. 
1.2. 

ART DER BAULICHEN NUTZUNG: 

WOHNBAUFLÄCHEN: 

6. VERKEHRSFLÄCHEN: 

6. 1 . Straßenverkehrsflächen (Fahrbahn) 

BAUGEBIET 

„AN DER TROSTBERGER STRASSE ii I 

0.1.1. 

0.2. 

0.2.1 . 

0.2.2. 

0.2.3. 

0.3. 

0.3.3. 

0.4. 

0.4.4. 

0.4.5. 

0.4.11 

offen 

MINDESTGRÖSSE DER BAUGRUNDSTÜCKE: 

Bei geplanten Einzelhausgrundstücken 

Bei geplanten Doppelhausgrundstücken 

Bei geplanten Reihenhausgrundstücken 

FIRSTRICHTUNG: 

630 qm 

400 qm 

330 nm 

Die einzuhaltende Firstrichtung verläuft ynnUU zum Mittelstrich der 

Zeichen unter Ziffer 2.1.3., 2.1.15. und 2.1.16., ausgenommen Ziffer 

2.1.1. als Flachdach. 

EINFRIEDUNGEN: 

Bei mehrgeschossigen Gebäuden, mit Ausnahme von Ein- und Zweifamilien¬ 

häusern, sind Einfriedungen unzulässig. 

Reihenhäuser sind ohne Zaunabschluß zur Straße hin bzw. auf der Ei.n^ang- 

seite (Vorgarten) auszubilden. 

Einfriedungen für die planlichen Festsetzungen der Ziffer 2.1.3., 2.1.15. 

und 2.1.16. 

0.5.11 

0.5.15 

0.6. 

0.6.1. 

Gemeinschaftsgaragen sind mit Flachdach ohne Überstand und höchstens 

2 % Gefälle auszubilden. Der Ortgang hat waagerecht zu verlaufen. 

Firsthöhe: nicht über 2,75 m 

Bei zusammengebauten Garagen sind diese in der Höhe mit der Nachbargara- 

ge abzustimmen. Dachform und Dachneigung müssen einheitlich ausgebildet 

werden. 

GEBÄUDE: 

Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 1. 1 .1 . 

A 
1.1.2 Allge. Wohngebiete § 4 BauNVO 

Soweit zeichnerisch dargestellt, sind gemäß § 4 Abs. 

BauNVO nicht mehr als 2 Wohnungen je Wohngebäude zu¬ 

lässig, mit Ausnahme der Blockbebauung. 

Dach form: 

Dachdeckung: 

Dachgaupcn: 

Kniestock: 

Sockel höhe: 

Dachvorsprung-Ortsgang: 

Dachvorsprung-Traufe: 

Traufhohe: 

Flachdach 

Kiespreßdach o. ä. 

unzulässig 

unzulässig 
nicht über 0,30 m ab Straßen- bzw. Gehsteig- 

Oberkante, gemessen am niedrigsten Punkt, 

vorgelagert den Baukörper 

waagerecht vor1au f end 

waagerecht verlaufend 
hei I nicht über 3,20 n ab natürlicher 

Gel 'indoober rlüche 

6.1.1. 

6. 1. 2. 

6.3. 

7_._ 

7.4. 

8_._ 

8.1 . 

Gehweg und Radweg 

Gehweg 

Straßenbegrenzungslinie, Begrenzung, sonst 

Verkehrs flächen 

STADT 

LANDKREIS 

südlich der Isar- und Pegnitz Straße 

MUHLDORF A INN REG. BEZ. 
MUHLDORF A INN OBERBAYERN 

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN ODER FÜR DIE VERWERTUNG ODER 

BESEITIGUNG'VON ABWASSER ODER FESTEN ABFALLSTOFFEN: 

© Umformerstation 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG: 

2.1 . 

2.1.1 

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE: 

Geplantes Wohngebäude mit eingetragener Geschoßzahl. 

FÜHRUNG OBERIRDISCHER VERSORGUNGSANLAGEN UND -LEITUNGEN: 

Hochspannungsleitung mit Nennspannung und Schutz¬ 

zone zum Abbruch vorgesehen. Gebäude, die unter bzw. 

im Schutzbereich der Hochspannungsleitung liegen, 

können erst nach Verlegung oder Verkabelung der 
Leitung errichtet werden. 

-x- 20 KV X 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung 

gemäß § 2 Absatz 6 Bundesbaugesetz 

1. AUSLEGUNG 
* ALL „ * 
& ° ß-J 

- \ 517 bis .-2.1-H, 1984. im Rathaus 
4 • £; o c -j-*' v 3 öffentlich ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurden 

"5 w 

9. GRÜNFLÄCHEN UND BEPFLANZUNG: 

Art und Ausführung: straßenseitiee Begrenzung 

als Arten von Einfriedungen sind zulässig: 

Holzlatten- und Hanichelzaun. Oberflächenbehandlung 

mit braunem HolzImprägnierungsmittel ohne deckenden 
Farbzusatz. Zaunfelder vor Zaunpfosten durchlaufend. 

Zaunpfosten 0,10 ra niedriger als Zaunoberkante. 
Maschendrahtzaun mit Stahlrohi— oder T-Eisen- 

säulen (nur in Verbindung mit einer Hecke zuläs¬ 

sig). Der Maschendraht ist in einem Abstand von ca. 

0,80 m hinter der Hecke zu errichten. 

Pfeiler für Gartentüren und Tore in Mauerwerk ver¬ 

putzt oder glattem Beton. 

0.6.2 Zur planlichen Fest 

Dachform: , 

Dachdeckung: 

Dachgaupen: 

Kniestock: 

Sockel höhe: 

Dachüberstande: 

Ortsgang: 

Trau fe: 
Traufhöhe: 

Höhe des Holzlatten¬ 

zaunes : 

Höhe des Maschen- 

0.5. 

0.5.3 

über Srraßen- bzw. Gehsteigoberkante höchstens 

0 85 m 

über Straßen- bzw. Oehsteigoberkante höchstens 

drahtzaunes hinter der Hecke: 0,85 m 

Sockel höhe: über Straßen- bzw. Gehsteigoberkante höchstens 

0,15m 

Höhe des fertigen Zaunes: nicht über 1,00 m 
Vorgärten: Die Vorgärten sind gärtnerisch anzulegen und in 

gepflegtem Zustand zu halten. 

GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE: 

Garagen und Nebengebäude sind dem Hlauptgehäude anzupassen.Sie ad ten 
sei.bststanJic/er' 3uukorper dc.rste.ien 

Traufhöhe: nicht über 2,75 m 

Kellergaragen sind unzulässig. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind außerhalb der 

Baugrenzen unzulässig. 

0.8. 

0.0.1 

0.9. 

0.9.1 

setzung der Ziffer 2.1.3., 2.1.15. und 2.1.16. 

Satteldach ?2 - 2fl ° be 2 6 32 - 38 c 

Pfannen, braun 

unzulässig 
unzulässig, bei ID nicht über 0.50m 

nicht über 0,30 m ab Straßen- bzw. Geh- 
steigoberkante, gemessen an niedrigsten 

Punkt, vorgelagert dem Baukörper 

von 0,00 n bis 0,30 m 

von 0,00 si) bis 0,50 m 

bei T nicht über 3,20 m ab natürlicher 

Geländeoberf1 Hebe 

bei TT nicht über 6,00 m ab n.itür1 icher 

Ge lä.nde ober fl äcbe 

BEPFLANZUNG:* 

BF. PFLANZUNG SAUFT AGEN : 

Es ist mindestens ein Baum auf je 150 mf' Crundstücksf1äche, standorts¬ 

gemäßer bzw. ortsüblicher Art, mit mindestens 6 cm Stammdurchmesser, ge¬ 

nessen in 1,00 m Höhe, zu pflanzen. Eine ausreichende Überstellung der 

Grundstücke im Baugebiet mit großkronigen Bäumen hat zu erfolgen. 

MÜLI AUFBEWAHRUNG 

Bei Einfamilienhäusern bzw. Doppelhäusern muß die Mül 1 Aufbewahrung in 
Müllboxen die entweder an der Außenwand der Gebäude oder in Pfeilern 

der Einfriedung einzubauen sind, erfolgen. 

AKT‘-NEE. 

Au Herber, sichtbare Rjndfunk- j'T Fernsehantennen sied unzulässig. 

I 2.1.3. 

Lulir 

2.1.15 

IL, 

2.1.16 
ID 

zulässig Erdgeschoß 

Bei WA GRZ =0,3 GFZ =0,3 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen 

geringere Werte ergeben. 

zulässig Erdgeschoß 

Bei WA GRZ =0,3 GFZ =0,4 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen 

geringere Werte ergeben. 

als Höchstgrenze Erdgeschoß und 1 Vollgeschoß, Dach¬ 

geschoßausbau unzulässig 

Bei WA GRZ =0,3 GFZ =0,6 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen 

geringere Werte ergeben. 

zulässig Erdgeschoß und ausgebautem Dachgeschoß 

Bei WA GRZ =0,3 GFZ - 0,4 f 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen 

geringere Werte ergeben. 

9.7. öffentlicher Spielplatz nach DIN 18034 

9.8. 

10. 

% ® 
pflanzstreifen 

Gehweg und Radweg 
StraDenbegleilgrün 

9*x s\C\ 0,-0_ 
^ ^ _ süb 1 ich durch Anschlag**1. 

AZP u rg e nfe 1 s t e £ 

Mühldorf a.lnn 

Eins.: 12. JUL1198 5 

Wir 

Üie/ Stadt 

•■r-j'Shkfc mit Beschluß des Stadtrates vom . 93.3.2, den 

-'"■'Bebauungsplan gemäß 5 10 Bundesbau^esetz und Artikel 107 

Abs. 4 Baver i s^^/®^^Kdnung als Satzung beschlossen. 

. 

& MX' ■ 

MÜHLDORF A 

v 

ENTSORGUNGSLEITUNG : 

Kanalisation 

13. 

Gelände bezw. Straßen hohe 

SONSTIGE FESTSETZUNGEN: 

3. GENEHMIGUNG .My.hldorfc . Irin Das Landratsamt 

(Dao b3*vj rat samt ■. 

hat den Bebauungsplan mit feftt-9-eh 1 i o ßung—(Verfügung) 

vom ,t 2. April. 1983.J2. 
gemäß 5 11 Bundesbaugesetz (in Verbindung mit U 1 der 

Verordnung vom 23.10.1969 in d. Fassung vom 25.11.1969 - 
GV/3 T Nr. 194 genehmi. 

3» 

3.5. 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN: 

Baugrenze 

13.1.1 

13.1 . 2 

13.1.5 

«ST* t,—* 

r™-n 
l-.-—i 

ö 
5. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND FUK Dil 

HAUPTVERKEHRSZÜGE: 

RT’ICHEN 
a . a 

! 5.2 

5.4 

f 

Ö>rt liehe Lauptver- ehrsstra e 

Sichtdreiecke: Inner* alb der 

Sicht ab 1,00 m 1 er St aßem 

Bepfl v zung and erui nicht 

13.6. 

tdrei <e r* iie 

ante .rcl bauu: 

eb : -.dt rt wer en . 

Flächen für private Stellplätze, die zur Straße 

hin nicht abgezäunt werden dürfen 

Flächen für Gemeinschaftsstellplätze 

nur Garagen und zulässige Nebenanlagen, Zufahrt 

in Pfeil richtung i/.Firsit'icM-ong 

Gerne inbv. haftsgaragen , Zufahrt in Pfeilrichtung 

Grenze de räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauung- 1anes 

., den 
1 6. Aug. 1983 

Ram hold 
Land rat 

4. INKRAFTTRETEN Die Stadt hat am r.^3. . . die Genehmigung des 

Bebauungsplanes nach § 12 Satz 1 BBauG ortsüblich be- 

kanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit nach § 12 

Satz 3 BBauG rechtsverbindlich. 

MÜHLDORF A. .2.* .1^83 

i 5 

ENTWURF: STADTBAUAMT MÜHLDORF A. INN 

1 J _ vr •',U ’ ■ _ 6f 06Z 00 
- 5 r«-rBAUMtTi £n 

LftMUATSMUHLDORF A.INN^ DEN 17.04.1980 
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\ 1236138 

1236/2$ 1236/22/ 

1236/14 \ 1236/16 

1236125 \ 1236/24 
1236/4 

1236/33 1236/15 

1237/1 

1237/2 1236/3 1236/37 
1411/5 

1237/6 1237/3 I 723312 

mm 123424 m/9/3 '237/3 (233/2 
1273/3 1273/2 

f234/7 

1411/22 

1411/23 - 

J411/24J# 
1237/8 

1274/3 7234/ß 

1411/16 

1274/2 

1273/8 

1273/6 1237/10 

1237/11 

123/9/9 

1271/2 

//Lohk/Oli 

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR DIE PLANLICHEN HINWEISE 
I' 

KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN slot+lOO 

Durchgang, Durchfahrt, überdeckter Sitzplatz 

Garagenzufahrt 

Maßzahl 

Grundstücksnumerierung 

HINWEISE 

Vorgeschlagener Standort für Bepflanzung 

KARTENZEICHEN FÜR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN 

FESTPUNKTE 

GRENZPUNKTE UND GRENZEN 

Grenzstein 

Flurstücksgrenze, Uferlinie 

Aufzuhebende Flurstucksgrenzen 

Vorgeschlagene Grund stück st ei lun g 
907/16 

BAUWERKE 

Firstrichtung, bestehend) Wohngebäude (Mittelstrich 

gpZOjöl^. 
Nebengebäude (Mittelstrich = Firstrichtung , bestehend) 

1267/3 Abzubrechende Gebäude 

STRASSEN UND WEGE 

abgemarkter Weg 

NUTZUNGSARTEN 

entfällt 

TOPOGRAPHISCHE GEGENSTÄNDE 

VERSCHIEDENES 

Flurstücksnummern 

über den geplanten Neubau der zwei Einmündungen in die Staatsstraße 2092 mit 

Anlage einer Linksabbiegespur ist mit dem StraßenbauamtRosenbeim eine 

Vereinbarung abzuschließen. 

907/16 

1220/1 

2 EICHENERE 

VERKEHRSFLÄCHEN ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
Zwischen Garagentor und öffentlicher Verkehrsf1äche muß ein Abstand 

von mindestens 5 m freigehalten werden. BAUWEISE Straßenverkehrs!lachen (Fahrbahn) 
WOHNBAUFLACHEN 

sgaragen sind mit Flachdach ohne Überstand und höchstens 

auszubilden. Der Ortgang hat waagerecht zu verlaufen. 

nicht über 2,75 m 

offen Gehweg und Radweg 

Allee. Wohngebiete § 4 BauNVO 
Soweit zeichnerisch dargdstellt, sind gemäß § 4 Abs 

BauNVO nicht mehr als 2 Wohnungen je Wohngebäude zu 

lässig, mit Ausnahme der Blockbebauung. 

MINDESTGRÖSSE DER BAUGRUNDSTÜCKE Gehweg 

Straßenbegrenzungsl inie , Begrenzung sonst 

Verkehrsflächen 

Bei geplanten Einzelhausgrundstücken 

Bei geplanten Doppelhausgrundstücken 

Bei geplanten Reihenhausgrundstücken 

Bei zusammengebauten Garagen sind diese in der Höhe mit der Nachbargara 

ge abzustimmen. Dachform und Dachneigung müssen einheitlich ausgebildet 

werden. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung 

gemäß § 2 Absatz 6 Bundesbaugesetz FLÄCHEN FÜR VERSORGUNCSANLAGEN ODER FÜR DIE VERWERTUNG ODER 
yU\ctv\ (K^cUi %< <4v, BESEITIGUNG VON ABWASSER ODER FESTEN ABFALLSTOFFEN 

FIRSTRICHTUNG . bis . im Rathaus 
ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurden 

GEBÄUDE UmformerStation vom. 

öf fent 1 ich 
Zur plan!ieben Festsetzung 

Dach form: 

Dachdeckung: 

Dachgaupcn: 

Kniestock: 

Sockel höhe: 

zum Mittelstrich der 

ausgenommen Ziffer 
Die einzuhaltende Firstrichtung verl 
Zeichen unter Ziffer 2.1.3., 2.1.15. 

2.1.1. als Fl achtfach. 

FÜHRUNG OBERIRDISCHER VERSORGUNGSANLAGEN UND -LEITUNGEN ortsüblich durch Anschlag am . 
bekanntgemacht 

Hochspannungsleitung mit Nennspannung und Schutz¬ 

zone zum Abbruch vorgesehen. Gebäude, die unter bzw 

im Schutzbereich der Hochspannungsleitung liegen, 

können erst nach Verlegung oder Verkabelung der 

Leitung errichtet werden. 

EINFRIEDUNGEN 
Gehsteig- 
Punkt , 

nicht über 0,30 m ab Straßen 
Oberkante, gemessen am niedr 
vorgelagert den Baukörper 
waagerecht ver1 auTend 

waagerecht verlaufend 
hei I nicht über 3,20 m ab natürlicher 

Ge1 and eohe r r1äch e 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
Bei mehrgeschossieen Gebäuden, mit Ausnahme von Ein- und Zweifamilien¬ 

häusern, sind Einfriedungen unzulässig. 

Reihenhäuser sind ohne Zmmahschluß zur Straße bin bzw. auf der Ein^ang- 

soite (Vorgarten) auszubilden. 

Einfriedungen für die planlichen Festsetzungen der Ziffer 2.1.3., 2.1.15 

und 2.1 .16. 

Art und Ausführung: straßenseitige Begrenzung 

Ct. 3 Mw ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
Die Stadt Dachvorsprung,-Orts gang 

Dachvorsprung,-Traufe: 

Traufhöhe: 

Geplantes Wohngebäude mit eingetragener Geschoßzahl 
GRÜNFLÄCHEN UND BEPFLANZUNG 

hat mit Beschluß des Stadtrates vom ... 7v ........ ..T. . de 

Bebauungsplan gemäß 5 10 Bundesbaugesetz und Artikel 

, **r Baver iscV Bauordnung als Satzung beschlossen. 
zulässig Erdgeschoß 

Bei WA GRZ =0,3 GFZ = 0,3 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen 

geringere Werte ergeben. 

öffentlicher Spielplatz nach DIN 18034 

der Ziffer 2.1.3., 2.1.15. und 

Satteldach 22 - 28 0 be 2 

Pfannen, braun 

urizul ässig 
unzulässig, bPi ID nicht 

nicht über 0,30 m ab Straßen 
Steigoberkante, gemessen am 
Punkt, vorgelagert dem Baukö 

MÜH [.DORF A. INN, den Zur planlichen Festsetzung 

Dachform: 

Dachdeckung: 

Dachgaupen: 

Kniestock: 

Sockel höhe: 

zur" 
■mei ster zulässig Erdgeschoß 

Bei WA GRZ =0,3 GFZ =0,4 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen 

geringere Werte ergeben. 

als Höchstgrenze Erdgeschoß und 1 Vollgeschoß, Dach 

geschoßausbau unzulässig 

Bei WA GRZ =0,3 GFZ = 0,6 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen 

geringere Werte ergeben. 

Pf1anzstreifen 

Gehweg und Radweg 
StraHenbegleitgrün 3. GENEHMIGUNG 

MM 
ENTSORGUNGSLEITUNG 

(Das Landrat samt . .. 

hat den Bebauungsplan mit Entschließung (Verfügung) 
Dach überstand e 

Ortsgang: 

Trau Te: 

Traufhöhe: 

von u,ni) m nis U 

bei T nicht über 
vom . Nr. 

gemäß 5 11 Bundesbaugesetz (in Verbindung mit § 1 

Verordnung vom 23.10.1958 in d. Fassung vom 25.11 
CVBi. Nr. 19) genehmigt. , 

ab natürlicher 

. ^ - , Geländeober fläche .■■■■■.• r.n v , L 
Dcchqaupen rsind ab einer Dcchneigung von 35 zulässig^ 

Se dürfen eine maximale Ansichtssache von T.bOm2 nicht 

überschreiten. Erkiübt sind nur stehende Fensterforroate. ... 

KOTE 

Gelände bezw. StraHenhöhe 
zulässig Erdgeschoß und ausgebautem Dachgeschoß 

Bei WA GRZ =0,3 GFZ = 0,4 7 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen 

geringere Werte ergeben. 

Höhe des Ho1z1a11en 

zaunes: 
SONSTIGE FESTSETZUNGEN 

Höhe des Maschen- übnr Straßen- hzw. hehsteigoberkante höchstens 

drahtzaunes hinter der Hecke: 0,85 m 

Socke!höhe: über Straßen- bzw. Gehsteigoherkante höchstens 

0,15 m 

Höhe des fertigen Zaunes: nicht über 1,00 m 
Vorgärten: Die Vorgärten sind gärtnerisch anzulegen und 1 

gepflegtem Zustand zu halten. 

GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE: 

Flächen für private Stellplätze, 

hin nicht abgezäunt werden dürfen 
BEPFLANZUNCSAUFLAGE 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
Es ist mindestens ein Baum auf je 150 m2/ CrurdStücks fläche, standorts- 
gemäßer hzw. ortsüblicher Art, mit mindestens 5 cm Stamndurchmesser, g< 

messen in 1,00 m Höhe, zu pflanzen. Eine ausreichende Überstellung der 

Grundstücke im Baugebiet mit großkronigen Bäumen hat zu erfo1gen. 

J)cc A 
Die Stadt hat am . . . . /. . . :.r. . . . . . die des 

Bebauungsplanes nach § 12 Satz 1 BBauG ortsüblich be- 

kanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit nach / 12 

Satz 3 BBauG rechtsverbindlich. 

INKRAFTTRETEN Fl liehen für Gemeinschaftsstellplätze 

nur Garagen und zulässige Nebenanlagen, Zufahrt 

in Pfeil rieh tung u. FirsirichVunq MÜLLAUFBEWAHRUNG 

Bei Einfamilienhäusern bzw. Doppelhäusern muß die Müll aufbewahrung in 
Müllboxen die entweder an der Außenwand der Gebäude oder in Pfeilern 
der Einfriedung einzubauen sind, erfolgen. 

Garagen und Nebengebäude sind dem Hauptgebäude anzupassen.Sie so ter 
selbstständiger Bajkorper dc.rs-te.en 

Traufhöhe: nicht über 2,75 m 

Kellergaragen sind unzulässig. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind außerhalb der 

Baugrenzen unzulässig. 
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